
theologis priıesterlose Gemeinden handelt Natür-
lich ann die Gestaltung solcher Basısgemeinden nicht
kopiert werden, aber S1e en auf uns eine Wirkung,
S1e tellen IUr unNns eiıne Herausforderung dar, eine eENT-=
scheidende nregung, ja S1e erwelsen sich IUr UNSeTe

nZukunft qls offnung. el wollen WI1Tr nicht
übersehen, daß sich auch 1ın der irche uNnseres Landes
eachtliche Auswirkungen 1mM Gemeindeverständnis 7@1-
gen Die einzelnen Gemeinden en eiınen 1e1 größeren
Spielraum ın ihrem eben, als vorher für denkbar
gesehen wurde EKs g1ibt eine 1e VO rägungen
des Gemeindelebens, und der Raum für eigenständige
NILWUFrCIe un! verantwortliche Experimente erscheint
erhne geweıtet. Die Chance aber ist weithin noch
nıcht genutzt, Z deswegen, weil viele Träger des Am-
tes un! aubıge lieber sich 1ın dem Raum der bisherigen
emeindevorstellung bewegen möchten un! sich da S1-
cherer fühlen. Weıiter auch nicht emühungen,
ECUe Weisen VO  5 aubDbens- un! Gemeindeerfahrung ın
kleiner Gemeinschaft un:! ın überschaubaren Gruppen
machen. 1ese Ansatze SINd gewl. noch aghaft be1 UNsS,
aber S1e melden sich doch iımmMmMmer wleder Wort, wWwWenn
S1Ee auch sehr verschieden un Da VO  =) geringer Dauer
Sind. Die Jebendige T der irche bei uns wird davon
a  ängen, W1e stark sich die irche VO  ; der Basis her,

VO  n den Gemeinden un! Gemeinschaften entwickelt.
Diese Tel enannten omente eiInNnes irchenbil-
des verdanken sich weithin dem Impuls des Konzıils Mit
SeInNem gewandelten Kirchenbild hat zweifellos eine
Krise 1M irchlichen en ausgelöst. ber ohne Krisen
annn das Evangelium nicht gelebt un! die irche nıiıcht
erneuer werden.

Franz Böckle elche Bedeutung hat dQdas „Pastoralkonzıl“ für dıe ırch=-
IC Moral(theologie) ehabt? elche Eintwicklung hat

Wandel 1im dıese se1ıt dem IT Vatikanum genommen? ınNe der ıpıich-
tıgsten Auswirkungen des Konzils sıcht Böckle ıN derNormverständnis Eintprivatisterung der OTa un ın einer stärkeren Be-
TLONUNG der persönlichen Verantwortung gegenuüber der
orherrschaft des inges., red

Die Schriftleitung Diakonia hat MIr diesem ema
die rage gestellt, w1e ich VOL Jahren mıit
mMeınen arztlichen Freunden geredet habe, un! W1e ich
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heute m1T ihnen rede Um nicht Erinnerungstau-
schung verfallen, habe ich entsprechenden Vor-
rage un: Publikationen se1t 1957 nochmals urchgele-
SE  5 en TDelten 1sSt gEMEINSAM, daß S1C VOJL konkre-
ten Fragen ausgehen und durch e1iNe TY1LISCHE Reflexion
autf die ormbegründung ach C1iMET überzeugenden Ant-
wort suchen Im Vordergrund stehen Fragen WI1e die
medizinische Indikation ZU chwangerschaftsabbruch
die operatıve Sterilisatıion die Insemiıination die
eiNoden der Antıkonzeption Daneben werden die Pro-
eme der Sterbehilfe, des Kxperimentes der 1N1-
schen OrSchun oder der Iransplantationschirurgie be-
sprochen Es sSind STeis die praktischen Fragen, die ZU.

kritischen urchdenken der herkömmlichen Normen
herausfordern Die Reilex1ion selbst das Bemühen

E1IN besseres Verständnis un E1Ne überzeugendere
Begründung sittlicher Normen Sind deutlich eingebun-
den die ge1steS- un theologiegeschi  tliche Entwick-
Jung der etzten 25 Jahre Als besonders wichtig W e@1-

SC  m; sich die Begegnung mi1t der reformatorischen Lau-
bensethik der uJOTuUC dem Dialog durch das Kon-
71l un! die Auseinandersetzung MT der DTa  ıschen
Philosophie

Naturrecht contra In den Her Jahren (es War noch INe1lNer Churer er
Situationsethik stand ich offensichtlich stark unter dem Eindruck der

eformatorischen Glaubensethik arl aTr Eimil Brun-
NEL, aber auch Helmuth Thielicke und Dietrich Bonhoef{i-
fer rängten mich ZU  — Auseinandersetzung m1T uUunNnserer

naturrechtlichen Position (janz deutlich unfier dieser
Auseinandersetzung steht [NEe1lNn Beitrag ber „Das -
eNSsSTEe der Ungeborenen‘ Hendrik Va.  ; yven hatte

Referat VOTL der medizinischen Gesells  ait
ase den chwangerschaftsabbruch ausnahmsweise als
ıttel der Geburtenregelung (wenn der Gebrauch
antıkonzeptionellen Mittels die Ehe gefäihrden könnte)
füur vertretbar gehalten *“ un!: el die Haltung der
katholischen ora als „Formalısmus un! Kasuistik“‘
beiseite geschoben Demgegenüber verte1ldı ich die
„Wurzel des katholischen 0S der demütig gläubil-
gen erkennung der absoluten Souveränität Gottes Wo
nıcht ott selbst den Menschen die Bere  tigung g1ibt
bleibt jeder Angri1{f autf das en eln unberechtigter
INgTr1 die echte des Öpiers  66 Von diesem rund-
argumen ‚mangelnder Bere  tigung AUS seiztie ich mich
m1 der damals verbreiteten theologischen „Sltuatlons-
ethik‘‘ auseinander, die betonte, daß sich der OoOnNnkretie

Orientierung (1960) NT. 19,
Zeitschritft für Eva:  isch! (1960) 20
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Gottes dem wachen Gewissen 1n jeder onNnkreien
Sıituation deutlich ofifenbare Der ottes —
klärten ar W1e Brunner offenbare sich nicht zeitlos
allgemein 1n Sätzen un Normen, die abgesehen VO  }
er Konkretheit gelten, sondern Aur ewe1llı un kon-
ret Was gut un OSe 1st, könne nicht 1 VOTaus g—
ußt werden. Der Inhalt des Gebotes SEe1 „kein bstrak-
tes Gesetz, eın vorauswissbares, kodifizierbares Pro-

sondern das Sich-bestimmen-lassen durch das
Du (Gott) 1ın seilner (des ens  en konkreten Lage‘ ®
Darum gibt „Situationen, denen die Tötung kei-
menden Lebens nıcht Mord, sondern geboten ist‘ 2 (Ge-
wıbß anerkannten auch ar un Brunner eine „KOon-
stanz‘‘ 1 göttlichen illen, aber diese durite nicht ‚ge-
setzlich‘‘ ausgelegt werden.
Von katholischer Seıite sa INa  } klar e1n, daß mi1t bloßen
Verboten die christliche Verantwortung nicht enugen:
wahrgenommen werden konnte. So suchte INa  m nach e1l-
Ner besseren Auslotung der konkreten Situation 1mM Rah-
Inen einer normatıven SO schrieb ich damals 1M

Ethische Weisung Beılitrag der UOrientierung: „Wiır wollen nıcht Aaus dem
un persönliche agnis des eigenen ntscheides liehen uch eine Ver-

Entscheidung 1ın thische Weisung 1äßt der persönlichen Ent-
S  eidung noch enugen atlz Die allgemeingültigen
Normen grenzen 1Ur den Raum e1n, 1n dem der ONKreie

Gottes erst gesucht werden mMu In unNnserem Fall
bezeichnet das Tötungsverbot 1n Sse1INer negatıven WHor-
muliıerung eine Grenzlinie, die jedem Menschen VeI -
bindlich SagtT, W as sicher nıiıcht tun dari darf aut
keinen Fall au eigener Entscheidungsmacht UNSCHU.  iges
menschliches en vernichten. Damit ist aber bei
weitem noch nicht gesagt, W as ott 1n dieser Situation
pOosS1f1V VO  } ihm ordert Die Beru{fsp{licht, das berufliche
Können un die christliche 1e MUusSSsSsen ihm 1U  ®) erst
eingeben, W as ın dem konkreten Fall mıiıt dem Eınsatz
al] seliner Kräfite un ittel {Ur die Mutter un das
iınd tun soll Hier stehen dem persönl!ı:  en NTISsS  el
alle Möglichkeiten en Das Prinzip annn NUur hel-
Ben: etzter un er KEinsatz, reiten, W as noch

reiten 1ST, ohne 1n ırekiem Angri{ff das en e1iINes
der Beteiligten auszulöschen‘‘ Die Stellungnahme zeigt
deutlich, dalß ich kompromißlos dem Verbot der d1-
rekten Tötung festhielt, WeNnnNn auch mit dem Hinweis
‚reiten, W as reiten ISen hintergründig deutlich WITd,

daß eben dann der 'Tod des nıcht rettenden Lebens

BrTunner, Das un die rdnunge: 419539) 46.
arth, Kirchliche 4830.

Orientierung, 209

391



1n auftfgwerden Da Darüber wurde W1e
WITLr gleich noch sehen werden In der folgenden Zeit
intens1v nachgedacht.

Entprivatisierung In den 60er Jahren stand auch die Moraltheologie be-
der OTa durch sonders 1M Zeichen des konziliaren UuULDruchAS Das be-
den konziliaren deutete zwelerle!l: Kınmal die stärkere etitonun der Of-=-
Aufbruch fentlichen Bedeutung der christlichen OTS die Ent-

privatisierung der oral) un ZU anderen eiıne ent-
sprechende Auseinandersetzung mi1t bestimmten Positio-
NenNn Nserer naturrechtlichen Begründung. 1ıne ECEXeM-

plarıs  e rage WarLr damals un: INa  ®) DA lelder
heute noch die Debatte ber das Verbot der künstli-
chen Antikonzeption. Aus jener Zeit stammt meın ausSs-
führliches 99  ulleiin Z innerkirchlichen Diskussion
die Geburtenregelung‘‘ ® SOWI1@e das Bändchen „Natur-
recht 1mM Disput‘ (1966) Im ulletin, das Te DOT

„Humanae vitae  e6 erschien, werden die vielfältigen Me:i-
Nungen des deutschen, Iranzösischen un englischen
Sprachbereichs 1n drei Gruppen {assen versucht Die
nastorale Grunppe halt der objektiven Sittenwldrigkeit
der Antikonzeption fest, meıint aber, Na  5 urie VO  5 den
Eheleuten nicht mehr fordern, als W as S1e aut dem
schwlierigen Weg der Wertrealisierung erbringen können.
Das wichtigste Se1 betonen VOL em die Hranzo-
sen „d’etre marche‘*‘‘. Die kasuzstische Gruppe
versucht mıi1t einem Unterschied VO  ® erlaubten Uun!
unerlaubten eihoden Ihre Vertreter kommen alle dar-
1ın übereıin, daß S1e ZWaTr jeden direkten INET: in die (50O=-
pula selbst ablehnen, anderseits aber einem temporäar ste-
rılisierenden ingri 1M Hinblick aut den freiwilligen
eschlechtsverkehr iıcht unbedingt ablehnend egenüber
stehen. Man suchte für die ovulationshemmende
neben der elıLtwa eine Bere  i1gung indem INa der
Tau die „Bere  tigung‘‘ auft eine sichere anovulatorische
ase zuschrieb. Die drıtte Grupßppe, die ich als „radıkal"
bezeichnet habe, we1ıl S1e eine grundsätzli LÖösung -
strebte, tellte den der Sexualmoral zugrundeliegenden
Naturbegrif£f ın ra Schillebeeckx kritisierte das phy-
s1izıistische Aktverständnis: ıcht die Copula, sondern die
Copula als aCTIUS humanus darf nıicht Irustriert werden.

A  D A E a n — AA
Der aCcius humanus ist aber eın AUS der menschnl:!  en
Person lösendes punktuelles Moment, sondern eın
Element innerhalb der Sinnfiülle des Totalentwurfs einer
Ehe un des Grundwillens der Gesamtperson. Wenn eın
InNngr1 dem Totalentwurf der Eihe entspricht un keine
personalen Werte ents  elidend verletzt, ann der

Concilium (1965) NT
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ingTIi: nicht als unsittlich angesehen werden. selbst
habe dazu bemerkt, INa  m OoOMMe 1n dieser ra ohl
DE weiter, wWenn INa  ® klar beachte, daß für die Gat-
ten Pflicht sSeın könne, auf eine weitere Zeugung e1ines
Kiındes verzichten. Dann ergebe sich die rage, ob S1e
untier diesen Umständen in die biologische Aktstruktur
hemmend einwirken dürfen „Hier stoßen WI1Tr auf das
Kernproblem schliec  ıIN ob sich die Person gewissen
blologischen Strukturen eınes es beugen mUuSsse, Ooder
ob diese blolog1s  en Strukturen den sıttlıchen Zaielen
der erson unterzuordnen sel]en Diese ra wird
verschieden beantwortet werden, je nachdem INnan sich
einer On(tologie des Seienden unier der Vorherrschait
des Dinges verschrieben hat, oder ob Nan VO  ; eiıner
Ontologie personalen Se1ins ausgehtEingriff nicht als unsittlich angesehen werden. Ich selbst  habe dazu bemerkt, man komme in dieser Frage wohl  nur weiter, wenn man klar beachte, daß es für die Gat-  ten Pflicht sein könne, auf eine weitere Zeugung eines  Kindes zu verzichten. Dann ergebe sich die Frage, ob sie  unter diesen Umständen in die biologische Aktstruktur  hemmend einwirken dürfen. „Hier stoßen wir auf das  Kernproblem schlechthin: ob sich die Person gewissen  biologischen Strukturen eines Aktes beugen müsse, oder  ob diese biologischen Strukturen den sittlichen Zielen  der Person unterzuordnen seien  . Diese Frage wird  verschieden beantwortet werden, je nachdem man sich  einer Ontologie des Seienden unter der Vorherrschaft  des Dinges verschrieben hat, oder ob man von einer  Ontologie personalen Seins ausgeht ... Die traditionelle  . Ob diese Be-  Moral läßt nur die Zeitwahl gelten  gründung stichhaltig sei, hängt (nach einem Beitrag des  Philosophen Walter Brugger) davon ab, welchen Begriff  von Natur man dabei zugrunde legt. Ist es das physiolo-  gische Gefüge eines Ablaufs körperlicher Vorgänge mit  seiner Bewegungsrichtung auf ein bestimmtes Ziel, oder  ist es die in ihren metaphysischen Beziehungen auf ihre  konstitutiven und letzten Ziele betrachtete Gesamtwe-  senheit des Menschen? Sittlich relevant wäre nur die  Natur im zweiten Sinn. Eine Störung der physisch-phy-  siologischen Natur ist nicht ohne weiteres identisch mit  einer Störung der metaphysisch betrachteten Natur. Zwar  ist eine Empfängnisverhütung gegen die physiologische  Natur des Aktes, daraus folgt. jedoch nicht, ‚daß das Wol-  Jlen eines solchen die Empfängnis zugleich verhütenden  Aktes auch schon gegen die metaphysisch betrachtete Na-  tur des Menschen ist. Denn bei dieser kann man von den  erlaubten oder unerlaubten Zielen der Handlung nicht  mehr abstrahieren‘ (W. Brugger). Das bedeutet, daß der  Unterschied zwischen einer erlaubten und einer uner-  laubten Methode der sittlich geforderten Geburtenrege-  lung nicht darin zu suchen ist, daß man in einem Fall bloß  eine temporäre Empfängnisunfähigkeit ausnützt, im an-  deren Fall aber eine solche Unfähigkeit temporär setzt.  Ein sittlich relevanter Unterschied zwischen den Metho-  den ergibt sich nur aus der Beziehung zur personalen  Liebe, deren Ausdruckssymbol der Geschlechtsakt immer  sein muß‘“ 7, Ich kann diesen meinen Worten von 1965  gerade heute im Blick auf „Familiaris Consortio‘ nichts  Besseres hinzufügen. Die in diesem Dokument so sehr be-  tonte Verletzung der Integrität ist einem Personenver-  7 Ebd. — Vgl. meinen Kommentar zu „Familiaris Consortio“, Frei-  burg 1981.  393Die traditionelle

diese Be-=Ora 1äßt LT die elıtwa gelten
gründung stichhaltig sel, äng nach einem Beitrag des
Philosophen alter rugger davon ab, welchen Begri{ff
VO  =) atur 1098728  _ el zugrunde legt Ist das physiolo-
ische Gefüge eiınes Ablauf{fs körperl:  er organge mi1t
seıner Bewegungsrichtung auf eın bestimmtes Ziel, oder
ist die ın ihren metaphysischen Beziehungen aut ihre
konstitutiven un etzten 1ele betrachtete Gesamtwe-
enheıit des Menschen? Sittlich relevant ware NUur die
Natur 1M zweiten INn ıne Störung der physisch-phy-
siologischen Natur ist nıcht ohne weiteres enis mi1ıt
eıner Störung der metaphysisch betrachteten Natur WAar
ist eine Empfängnisverhütung die physlologische
Natur des es, daraus olg jedoch nicht, ‚daß das Wol-
len eines solchen die mpfängnis ugleich verhütenden
es auch schon die metaphysisch betrachtete Na-—-
tur des Menschen ist. Denn bei1i dieser ann Nan VO  e den
erlaubten oder unerlaubten Zielen der andlung nicht
mehr abstrahieren‘ ru  er Das bedeutet, daß der
Unterschied zwischen e1ıNer erlaubten un einer
aubten Methode der ittlich geforderten Geburtenrege-
Jung nicht darın suchen 1st, daß INa iın einem FKall bloß
eine temporäre Empfängnisunfähigkeit ausnutzt, 1mMm
deren YWall aber eine solche Un{fähi  eit temporär Seiz
Eın ittlich relevanter Unterschied zwischen den 0-
den ergibt sich NUur Aaus der Beziehung Z personalen
Liebe, deren usdruckssymbol der Geschlechtsakt imMMer
Sein muß‘‘ %. annn diesen meinen Worten VO  z 1965
gerade heute 1M Blick auft „Familiaris Consortio‘‘ nichts
Besseres inzufügen. Die ın diesem oOkumen sehr be-
ontie Verletzung der Integrität ist einem Personenver-

Eb:  Q Vgl meinen Kommentar „Familiaris Consor'  6 Frel-
burg 1981.
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ständnis verhafftet, das VO  5 eliner Ontologie des Seienden
untfier der Vorherrschaft des Dinges un! nicht VO  5 der
Ontologie personalen Seins ausgeht, die dasel eın
den sittlichen Zielen der Person einordnet

Unterscheidung In den (0er Jahren wurde die egegnun mi1t der analy-
zwischen sıttlicher tischen Philosophie für d1ie Weiterentwicklung der Norm-
Beanspruchung begründung VO  . ausschlaggebender Bedeutung. Das
un ıinha  en Hauptverdienst der Vermit  ung kommt hierbei unbe-
Normen streitbar TUNO Schüller We1l Unterscheidungen

S1Ind el maßgeben geworden. Eiınmal die Unter-
scheidung zwıschen der Letztbegründung sittlicher Be-
anspruchung der Begründung undbedingten ollens un
der Begründung nhaltlıcher Normen. Der Anspruch
den Menschen, SeEe1INe TeLINEel! 1ın Verantwortung g_
brauchen, hat selinen TUN!:! allein 1M etzten TUN! un:!
ınn dieser reiheit, ın ott. er ensch wIıird S@e1-
Nne Gew1lssen mit diesem unbedingten sittlichen An-
SPru kon{frontiert. Er trıfft selne reıhnel als
Die Entwicklung un Begründung inha  er sıttlicher
Verhaltensnormen es  1e 1ın einem Jangen es  icht-
ichen Prozeß Dabei ist eiINe weilıtere Unterscheidung VO  5

großer Wichtigkeit Die Begründung der Normen ist 1Ur

möglıch guft dem Hintergrund anerkannter objektiver,
uNnserTenmn Tun vorgegebener Güter un! Werthal-

tungen. Leben, Freiheit, Ehe, Kigentum, aber auch
Grundhaltungen WI1e Gerechtigkeit, Solidarität, Treue
USW. erwelsen sich reflektierter MensSsC  i1cher Erfahrung
als unverzichtbar. Kein einzelnes dieser Guter hat aber
{Üür sich den harakter des Absoluten. Das en 1st das
fundamentalste Gut, ist aber trotzdem der Guüter
OCNSTIES nıcht Darum ist denkbar, daß e1n ensch
höherer Guter willen seın en hingibt. Ja waäare
denkbar, dalß eın Geheimnisträger, nıcht größtes Un-
recht autf andere kommen Jassen, in etzter edrängni1is
mit dem Geheimnis AaUuSs dem en cheiden würde.
Dies es ist 1l1er nıcht 1 einzelnen egründen
Wichtig ist U  — das rgebni1s, das heute unNnseTre moral-
theologı1s Verkündigung prag konkrete ormatıve
Regeln als rgebnis konkurrierender Guüuüter en keine
unabänderlich bedingungslose Gültigkeit. Dies besagt
nıicht, S1e hätten keine Allgemeinverbindlichkeit, aber
diese Verbindlichkeit esagt, daß S1e gelten unfier den
edingungen, unter denen S1e un egründe
wurden. Dies g1bt der Situationsbewältigung 1M Rahmen
einer ormatıven jene Dynamık, aber auch jene
zusätzliche Verantwortung, die WIT ın den YDU0er Jahren
ın dieser Weise noch nıicht sehen vermochten.
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